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Hinweise zur Bedienung:
Tabellen:                     Drücken Sie den Knopf "Weitere Hinzufügen" um ein Zeile hinzuzufügen. 
                     Drücken Sie den Knopf"X" um die jeweilige Zeile zu löschen.
Mehrzeiliger Text:  Felder die für mehrzeiligen Text ausgelegt sind, sind mit einem Lupensymbol markiert. 
                       Tabellenfelder sind generell mehrzeilig. Diese Felder besitzen einen automatischen
                     Zeilenumbruch; für manuelle Umbrüche drücken Sie die Eingabetaste. 
                     Die Feld wird beim Verlassen automatisch vergrößert.
Antrag auf Förderung von Kindern in Kindertagespflege gem. §§ 23, 24 SGB VIII
Posteingang
Fallnummer
Lfd. Nummer
1. Angaben zum Kind/den Kindern, für  das/die Tagespflege beantragt wird
1. Kind
2. Kind
Name
Vorname
Geburtsdatum
Geburtsort
Geschlecht
Staatsangehörigkeit
Aufenthalt bei
Ausländische Herkunft 
eines Elternteils
In der Familie wird vorrangig
deutsch gesprochen
Sorgerecht
Liegt eine Behinderung vor?
2. Angaben zu den Eltern
Mutter
Vater
Name
Vorname
Geburtsdatum, -ort
Staatsangehörigkeit
Familienstand
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
E-Mail
Bankverbindung des/der Antragsteller/in
(wird ggf. für die Zurücküberweisung zu viel gezahlter Kostenbeiträge benötigt)
Wurden bisher bereits Jugendhilfeleistungen gewährt?
Das Kind lebt / Die Kinder leben
3. Wohnverhältnisse
Weitere Personen im Haushalt des Antragstellers
(weitere Kinder, Lebenspartner, Eltern, etc.)
Familienname, Vorname
Geburtsdatum
gemein-sames Kind
eigenes Kind
Kind des Partners
Lebens-
gefährte, 
Ehegatte
sonstige
(z. B. Groß-eltern)
4. Grund für die Inanspruchnahme der Tagesbetreuung
Hinweis: Füllen Sie die Angaben zum Grund der Betreuung und zur Feststellung des Förderanspruchs vollständig aus, da der Umfang der Förderung von verschiedenen Faktoren abhängig sein kann (u.a. Alter des Kindes, Arbeitszeiten der Eltern, zusätzliche Betreuung in einer Kindertageseinrichtung)
Begründung der Mutter (soweit des Kind dort lebt)
nach §§ 14 - 16 SGB2
Begründung des Vaters (soweit des Kind dort lebt)
nach §§ 14 - 16 SGB2
5. Angaben zur Feststellung des Förderanspruchs
1. Kind
2. Kind
Besucht ihr Kind neben der Tagespflege eine Kindertageseinrichtung? (Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort)
Wenn ja:                         Name der Kindertageseinrichtung
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
gebuchte Betreuungszeiten in der Kindertageseinrichtung
Falls täglich abweichende Betreuungszeiten, bitte hier Angabe der genauen Betreuungszeiten:
Montag
Uhr
Uhr
Dienstag
Uhr
Uhr
Mittwoch
Uhr
Uhr
Donnerstag
Uhr
Uhr
Freitag
Uhr
Uhr
Eine Kopie/Ausfertigung des Betreuungsvertrages/der Betreuungsverträge
6. Tagespflegeperson
7. Betreuungsbeginn / Betreuungsdauer /Betreuungszeiten
Die Förderung der Tagespflege durch das Amt für Jugend und Familie wird wie folgt beantragt
Betreuungszeiten
1. Kind
2. Kind
Uhrzeit von
Uhrzeit bis
= Stunden
Uhrzeit von
Uhrzeit bis
= Stunden
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Betreuungszeit pro Woche =
Betreuungszeit pro Woche =
8. Geldleistungen an die Tagespflegeperson
Die Förderung Ihres Kindes/Ihrer Kinder in Tagespflege durch das Amt für Jugend und Familie umfasst die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson gem. § 23 SGB VIII. Die Geldleistung wird direkt an die Tagespflegeperson ausgezahlt.
9. Kostenbeteiligung der Eltern
Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Tagespflege ist monatlich ein Kostenbeitrag an das Amt für Jugend und Familie Deggendorf zu entrichten (§ 90 Abs. 1 Nummer 3 SGB VIII).
Die Höhe des Kostenbeitrags wurde vom Jugendhilfeausschuss des Landkreises Deggendorf festgelegt und bemisst sich nach der in Anspruch genommenen Betreuungszeitkategorie. Bei der öffentlich geförderten Tagespflege sind neben dem o. g. Kostenbeitrag keine weiteren Zuzahlungen für den Sachaufwand (z. B. durch Aufstockung des Stundensatzes, Forderung von Kosten für Verpflegung)  der Eltern vorgesehen. Änderungen der wöchentlichen Betreuungszeit führen zu einer Anpassung des Kostenbeitrags.
Über die Höhe des Kostenbeitrags wird ein schriftlicher Bescheid des Amtes für Jugend und Familie Deggendorf erlassen.
Derzeit gelten folgende Kostenbeiträge:
Betreuungszeit  
Kostenbeitrag
täglich
wöchentlich
monatlich
1 - 2 Std.
5 - 10 Std.
50,00 €
>2 - 3 Std.
> 10 - 15 Std.
80,00 €
>3 - 4 Std.
> 15 - 20 Std.
110,00 €
>4 - 5 Std.
> 20 - 25 Std.
140,00 €
>5 - 6 Std.
> 25 - 30 Std.
170,00 €
>6 - 7 Std.
> 30 - 35 Std.
200,00 €
>7 - 8 Std.
> 35 - 40 Std.
230,00 €
>8 - 9 Std.
> 40 - 45 Std.
260,00 €
>9 - 10 Std.
> 45 - 50 Std.
290,00 €
Betreuungszeit  
Kostenbeitrag
täglich
wöchentlich
monatlich
Für das zweite und jedes weitere Kind in Tagespflege wird eine Geschwisterermäßigung von 50% gewährt.
 
Eltern, denen die Leistung des Kostenbeitrags finanziell nicht zumutbar ist, können einen Erlass des Kostenbeitrags beim Amt für Jugend und Familie beantragen.
 
Das entsprechende Antragsformblatt kann beim Amt für Jugend und Familie abgeholt werden oder ist zum Download auf der Internetseite des Landkreises Deggendorf (www.Landkreis-Deggendorf.de) erhältlich.
10. Sonstige statistische Erhebungen
Die Tagesbetreuung erfolgt überwiegend
Erhält das Kind/erhalten die Kinder eine Mittagsverpflegung während der Tagespflege?
11. Mitteilungspflichten
Gemäß Art. 26a Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) sind Sie verpflichtet, dem Amt für Jugend und Familie folgende Daten mitzuteilen:
 
1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit des Kindes
2. Name, Vorname und Anschrift der Eltern
3. Anspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe
4. Rückstellung des Kindes von der Aufnahme in die Grundschule
Weitere Änderungen wie die Reduzierung von Betreuungsstunden, Beendigung des Tagespflegeverhältnisses sowie insbesondere die Anschrift der Eltern und des Kindes sind dem Amt für Jugend und Familie unverzüglich mitzuteilen.
Soweit Änderungen nicht oder nicht rechtzeitig oder vollständig mitgeteilt werden, kann gem. Art. 26b BayKiBiG eine Geldbuße bis zu 500€ verhängt werden.
Gemäß Art. 26 b Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) entfällt bei der Inanspruchnahme der staatlich geförderten Kindertagespflege der Anspruch auf Betreuungsgeld.
Die Inanspruchnahme muss der zuständigen Behörde, dem Zentrum für Familie und Soziales (ZBFS) Landshut, unverzüglich mitgeteilt werden.
Entsprechender Vordruck ist zum Download auf der Internetseite des Landkreises Deggendorf (www.Landkreis-Deggendorf.de) erhältlich.
Ich versichere / wir versichern, dass die vorstehenden Angaben wahr und vollständig sind.
Es ist bekannt, dass wissentlich falsche Angaben oder das vorsätzliche Verschweigen von rechtserheblichen Tatsachen im Sinne des § 26 StGB strafbar sind. Die Unterlassung von Änderungsmitteilungen hat zur Folge, dass zu Unrecht empfangene Leistungen zurückerstattet werden müssen.
 
Mit der Weitergabe meiner/unserer persönlichen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdaten und Betreuungsdaten) im Rahmen des Förderverfahrens nach dem BayKiBiG an meine/unsere Wohnsitzgemeinde bin ich/sind wir einverstanden.
Ort
Datum
Unterschrift(en) der sorgeberechtigten Person(en)
12. Erklärung
Auskunft erteilt
Öffnungszeiten
Telefon
Telefax
Aktenzeichen (bitte immer angeben)
Frau Winzig
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
07:30 - 12:30
07:30 - 12:30 und 13:30 - 16:00
07:30 - 12:30
07:30 - 17:00
07:30 - 12:00
0991-3100-353
0991-3100 41355
51-4351.01/Wi
Falls Sie noch Fragen haben
Bestätigung der Gemeinde
Entsprechender Antrag auf Förderung des Tagespflegeverhältnisses nach Art. 20 und 21 BayKiBiG wird separat von Seiten des Amtes für Jugend und Familie gestellt.
Hinweis:
Ort
Datum
Unterschrift des Sachbearbeiters, Stempel der Gemeindebehörde
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